
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2001/2/27 1Ob13/01w
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.2001

Norm

BWG §93

EG-RL 94/19/EG - Einlagensicherungssystemrichtlinie 394L0019 Art3

Rechtssatz

Die Einlagensicherungseinrichtung haftet dem Einleger - betraglich beschränkt - nur für solche bei einem Kreditinstitut

getätigte Einlagen, die dieses im Rahmen seiner Konzession entgegennehmen durfte.

Entscheidungstexte

1 Ob 13/01w

Entscheidungstext OGH 27.02.2001 1 Ob 13/01w

Veröff: SZ 74/34
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